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KV Schweiz: Vernehmlassung zur Ausführungsgesetzgebung NFA



Herrn Bundesrat

Hans-Rudolf Merz
Eidg. Finanzdepartement

Bundesgasse 3

3003 Bern

Zürich, 15. Februar 2005/sz. 

Vernehmlassung über den Schlussbericht der Projektorganisation zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA)

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur Ausführungsgesetzgebung des NFA-Vor​habens Stellung nehmen zu können. Wir beschränken uns auf die für uns als Ange​stellten​organi​sation besonders relevanten Änderungen in den Bereichen Bildung und Soziale Sicherheit. 

1. 
Bildung

1.1
Berufsbildung

Mit der vorgeschlagenen Änderung von Art. 53 Abs. 1 BBG und der entsprechenden Verord​nungsänderung sind wir einverstanden. 

1.2
Förderung der Universitäten

Mit der vorgeschlagenen Änderung im UFG und der entsprechenden Verordnungsänderung sind wir einverstanden. 

1.3
Turnen und Sport

Wir bezweifeln die Zweckmässigkeit des Rückzuges des Bundes aus der Koordination und Subventionierung sehr und halten ihn für kontraproduktiv. Wir wissen aus unseren Kontakten mit kaufmännischen Berufsschulen, dass der freiwillige Schulsport in den einzelnen Kantonen sehr unterschiedlich dotiert ist. Die Gefahr ist nicht auszuschliessen, dass mit der von Ihnen vorgeschlagenen Regelung die Ressourcen verschiedenerorts ausgedünnt werden. Ander​seits stösst gerade der freiwillige Schulsport – dort wo er angeboten wird – auf gute Reso​nanz bei den Jugendlichen und er vermag sehr viel zur Integration in die Gruppen bzw. Klassen beizutragen. Auch im Verzicht auf die Herausgabe der Lehrmittel für Turnen und Sport vermögen wir nicht wirklich Sparpotential zu orten. 

1.4
Ausbildungsbeihilfen

1.4.1
Zum Rückzug des Bundes aus dem Sekundärbereich

Auch hier bedauern wir den Rückzug des Bundes aus der Mitfinanzierung der Ausbil​dungs​beihilfen unterhalb des Hochschulbereichs, d.h. bis und mit Sekundärstufe II. Auf dem Hinter​grund des politisch bedingten grossen Spardrucks ist die Gefahr nicht von der Hand zu wei​sen, dass bei falschen Prioritätensetzungen in einzelnen Kantonen die Zahl der Jugendlichen ohne berufliche Grundbildung zunehmen könnte. Bei problematischen Arbeits​marktverhältnis​sen, wie wir sie derzeit durchleben, dürften daraus entsprechende Kosten im Sozialbudget entstehen. Sollte unsere Befürchtung eintreffen, wäre das Resultat nicht nur aus der Sicht der betroffenen kantonalen und kommunalen Finanzhaushalte kontraproduktiv, sondern auch aus volkswirtschaftlicher Sicht.  

1.4.2
Zur neuen Regelung im Tertiärbereich

Grundsätzlich begrüssen wir hier, dass sich der Bund weiterhin sowohl mit der Vorgabe von Spielregeln wie auch finanziell engagiert. Die Regelung kommt aber nur dann zum Tragen, wenn die Beiträge des Bundes auch tatsächlich ein ausreichendes Niveau erreichen. 

Zum vorgeschlagenen Rahmengesetz bzw. zum Bundesgesetz über Ausbildungsbei​hilfen im tertiären Bildungsbereich (ABG) nehmen wir wie folgt Stellung:

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen (Art. 1 und 2)

Art. 2 (Begriffe) 

Hier muss im Gesetzestext (Buchstabe c) oder im Kommentar verdeutlicht werden, dass die universitäre Erstausbildung nicht nur bis zum Bachelor, sondern bis zum Master reicht. Entspre​chendes gilt auch für den Besuch einer Fachhochschule nach Absolvierung einer Lehre mit Berufsmatur. 

2. Abschnitt: Beiträge an die Kantone

Art. 3 (Grundsätze)

Mit der pauschalisierten Form sind wir einverstanden, setzen dabei aber voraus, dass sich der Sinn und Geist des Rahmengesetzes nicht mehr grundlegend ändert. Sinnvoll wäre es, wenn hier auch konkret die Höhe des Bundesbeitrages benannt würde (z.B. 25 %). 

Art. 4 (Bemessung der Beiträge)

Wir anerkennen, dass es schwierig ist, einen allseits anerkannten Schlüssel für die Verteilung der Beiträge des Bundes zu finden, da die meisten möglichen Kriterien (Zahl der Studieren​den im Tertiärbereich, Zahl der Absolventen/Diplomierten/Einwohnerzahl, Zahl der Bezüger von Ausbildungsbeihilfen in den Vorjahren) Vor- und Nachteile hat. 

Das von ihnen vorgeschlagene Modell stützt sich nun auf die durchschnittlichen kantonalen Aufwendungen für Ausbildungsbeihilfen der letzten fünf Jahre ab. Ihre Präferenz für dieses Modell wurzelt dabei nicht zuletzt in der Überlegung, dass die benötigten Kennzahlen rasch zu beschaffen sind und dass sich der Abrechnungsaufwand sehr in Grenzen hält. 

Wir haben Verständnis für diese Argumente und das gewählte Modell. Gleichwohl vermag uns diese Lösung nicht ganz zu überzeugen. Ziel der Ausbildungshilfen muss sein, Fähig​keitskapital zu nutzen bzw. zur Reife zu bringen und dies bei Wahrung der Chancengleich​heit. Nicht nur ist die Basis der bisherigen Aufwendungen der Kantone für Ausbildungsbei​hilfen in Bezug auf diese beiden Kriterien wohl mit gewissen „Zufälligkeiten“ (Ressourcenaus​stattung, Präferenzen) behaftet, vielmehr wird sich auch die soziodemogra​fische und sozio​ökono​mische Zusammen​setzung der Bevölkerung weiterhin und über Kantonsgrenzen hinweg verändern. Diesem Sachverhalt trägt ihr Vorschlag nicht Rechnung. 

Wir plädieren dringend dafür, Art. 4 nochmals zu überarbeiten und die Suche nach ge​eigneten Kriterien bis zur Botschaft weiterzuführen. In jedem Fall müsste Artikel 4 dynamischer gefasst bzw. mit einem Zusatz versehen werden, der sicherstellt, dass die Verteilkriterien nach Ablauf einer gewissen Frist überprüft und gegebenenfalls neu formuliert werden
. 

3. Abschnitt: Grundsätze für die Ausrichtung von Ausbildungsbeihilfen

Art. 5 (Empfängerinnen und Empfänger)

Einverstanden

Art. 6 (Altersgrenzen)

Wir unterstützen diesen Artikel. Die Form der Ausbildungshilfe – Stipendien oder Studiendarlehen -  wird durch diesen Grundsatz ja noch nicht präjudiziert. 

Art. 7 Eignung der gesuchstellenden Person

Einverstanden
Art. 8 (Anerkannte Ausbildungsstätten)

Einverstanden

Art. 9 (Freie Wahl von Studienrichtung und Studienort

Einverstanden

Art. 10 Formen der Ausbildungsbeihilfen(2 Varianten)

Grundsätzlich sind wir der Ansicht, dass die Form der Ausbildungsbeihilfe den Einstieg in die Berufliche Tätigkeit begünstigen und nicht beeinträchtigen soll, d.h. die Kosten der Ausbil​dungs​phase dürfen nicht zu einem prohibitiven Risiko werden. Umgekehrt erachten wir es vertretbar, dass wenn der Einstieg vollendet und gelungen ist, die Nutzniessenden auch in einem angemessenen Ausmass – entsprechend ihrem finanziellen Leistungsvermögen - an den Kosten beteiligt werden können. Ein diesbezüglich voll ausgereiftes, durchdachtes und politisch breit abgestütztes Modell liegt derzeit aber noch nicht vor, vielmehr geht es darum, jetzt ein Second-best-Modell zu realisieren. 

Variante 1 setzt dabei positive Leitplanken, indem für Erstausbildung grundsätzlich Stipendien gewährt würden, in (genau zu definierenden!) Ausnahmefällen aber gleichwohl Studiendarlehen zum Zuge kämen. 

Bei Variante 2 besteht - je nach konkreter Ausgestaltung - die Gefahr, dass die Kantone schwergewichtig nur noch Darlehen gewähren, was kontraproduktiv wäre, wenn die drohende Rückzahlungslast dazu führt, dass ein (Erst-)Ausbildungsgang allein schon aus diesem Grund nicht mehr gewählt wird. Die Gefahr, dass in der Bevölkerung vorhandenes Fähig​keits​kapital mit Variante 2 unternutzt wird, scheint uns relativ gross. Wir bevorzugen daher Variante 1. 
Art. 11 Höhe der Ausbildungsbeihilfen

Artikel 11 geht von zumutbaren Eigenleistungen der Gesuchsstellenden und von zumutbaren Leistungen der Eltern (oder anderer Dritter) aus, die staatlichen Ausbildungsbeihilfen haben demgemäss nur subsidiären Charakter. 

Die gemäss ihrem Entwurf den Eltern „zumutbare Fremdleistung“ von 80 % des Teils des Einkommens, der das betreibungsrechtliche Existenzminimum übersteigt, erscheint uns aber viel zu hoch. Eltern mit unteren und mittleren Einkommen werden – vor allem wenn noch hohe Schulkosten zur Debatte stehen – von einer Ausbildung „abraten“, da sie ja ihr eigenes, in solchen Fällen wohl oft mühsam errungenes und immer noch bescheidenes Wohlstands​niveau riskieren
. Dieses Ergebnis wäre volkswirtschaftlich kontraproduktiv. Die betreffende Marke darf u.E. nicht höher als bei 60 – 70 % gesetzt werden. 

Art. 12 (Dauer)

Einverstanden

Art. 13 (Besondere Ausbildungsstrukturen)

Einverstanden, sinnvoll

Art. 14 Wechsel der Ausbildung

Einverstanden

Art. 15 Zuständiger Kanton

Einverstanden

4. Abschnitt: Harmonisierungsmassnahmen und Statistik (Artikel 16 und 17)
Einverstanden
5. Abschnitt: Schlussbestimmungen (Artikel 18 und 20)
Einverstanden

2.
Soziale Sicherheit

Im Bereich der Sozialen Sicherheit ist es für den KV Schweiz wichtig, dass ein Mindestmass an Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse innerhalb der Schweiz gewährleistet bleibt (Art. 2 BV). Die im Abstimmungskampf um den NFA seitens des Bundes und der Kantone dazu abgegebenen Versprechen müssen eingelöst werden. 

2.1
Individuelle Leistungen AHV

Mit Ausnahme der folgenden Bemerkung zu Art. 103 AHVG sind wir mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden. 

zu Art. 103 (Bundesbeitrag)

Bisher haben Bund und Kantone sich zusammen mit 20 % an den jährlichen Ausgaben beteiligt. Nachdem die Kantonsanteile entfallen, muss der Bundesanteil neu festgeschrieben werden. Es ist nicht einsichtig, warum dies erst nach Inkrafttreten des NFA erfolgen soll. Wir beantragen, diesen Punkt schon jetzt zu regeln, und zwar in Art. 103 Abs. 1 im Sinne von „Der Bundesbeitrag beläuft sich auf mindestens 20 % der jährlichen Ausgaben…“. 

2.2
Invalidenversicherung (IVG)

2.2.1
Änderungen im IVG

Zu Art. 74 Organisation der privaten Invalidenhilfe und Ausbildungsstätten für Fachpersonal

Der NFA beinhaltet, dass sich die IV aus der Finanzierung der Ausbildungsstätten für Lehr- und Fachpersonal zur Betreuung, Ausbildung und beruflichen Eingliederung von Behinderten zurückzieht. Etliche der spezialisierten Ausbildungen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen (Heilpädagogik, Sonderpädagogik, Logopädie etc.) werden jedoch (noch) nicht vom Berufsbildungsgesetz (BBG) oder vom revidierten Fachhochschulgesetz (FHG) erfasst. Hier beantragen wir eine Übergangsregelung einzuführen, die den Bund ver​pflich​tet, den heutigen „Ausbildungsbestand“ solange zu sichern, bis die Kantone untereinander eine Neuregelung gefunden haben oder bis diese Ausbildungen ebenfalls via BBG oder FHG geregelt werden. 

zu Art. 78 Beiträge des Bundes 

Auch hier sollte der künftige (Mindest-)Anteil des Bundes an den Ausgaben der IV bereits jetzt festgeschrieben werden. Nach Übernahme des bisherigen Kantonsanteil wären dies mindestens 50 %. 

2.2.2 
Bundesgesetz über die Institutionen für die soziale Eingliederung 


von invaliden Personen (ISEG)

Für den KV Schweiz ist es wichtig, dass mit der Kantonalisierung der Finanzierung von stationären Einrichtungen für die betroffenen Personen keine gewichtigen regionalen Abweichungen im Leistungsniveau entstehen: Wir betrachten den vorliegenden Entwurf des ISEG als Mindestbasis, die nicht unterschritten werden darf. In einigen Punkten erachten wir Präzisierungen als notwendig, weiter muss der Rechtsschutz, der von Bundesrat und Parlament zugesichert worden ist, verbessert werden. 

Titel

Der Titel scheint uns nicht ausreichend. Unseres Erachtens geht es nicht nur um die soziale, sondern auch um die wirtschaftliche Eingliederung von Menschen mit Behinderungen. Der Titel sollte entsprechend angepasst werden.  

Art. 1 Zweck

Artikel 1 muss unseres Erachtens nicht grundsätzlich „allen“ invaliden Personen den Zugang zu einer Institution für die soziale Eingliederung öffnen, sondern nur denjenigen, welche einer solchen Unterstützung bedürfen und dies wünschen. 

Die in Art. 73 Abs. 3 IVG enthaltene Regelung, wonach Personen ihren Invaliditätsstatus bei Erreichen des Rentenalters nicht verlieren, sollte auch im ISEG festgehalten werden. Auf jeden Fall darf diese Frage nicht einfach offen belassen werden. 

Art. 2 Grundsatz

Wir erachten die vorgeschlagene Formulierung nicht als ausreichend. Wir beantragen, sie wie folgt abzuändern: „Jeder Kanton gewährleistet, dass invaliden Personen….ein Angebot zur Verfügung steht, das ihren Bedürfnissen entspricht, ihr Wahl- und Selbstbestimmungs​recht gewährleistet und sicherstellt, dass jede invalide Person innert eines zumutbaren Zeitrahmens einen Platz in einer Institution erhält.“

Art. 3 Institutionen (Definition) 

Hier fragen wir uns in Bezug auf Art.  2, ob die Abgrenzungsprobleme, die sich in Institu​tionen stellen, die am gleichen Ort sowohl Eingliederungs- wie Dauerarbeitsplätze anbieten, vorsorglich nicht detaillierter gelöst werden müssen. 

Art. 4 Anerkennung von Institutionen 

Wir sind einverstanden, beantragen jedoch, ergänzend die Anliegen zur Qualitätssicherung von Punkt 2 der Motion 04.4731 einzubauen.

Art. 5 Aufsicht

Die Regelmässigkeit der Überprüfung muss genauer festgelegt werden, z.B. durch den Zusatz „regelmässig, mindestens aber alle drei Jahre“. 
Art. 6 Kostenbeteiligung

Wir unterstützen die Regelung in Absatz 1, wonach ein Heimaufenthalt in einer anerkann​ten Institution einen Rückgriff auf Sozialhilfegelder ausschliesst. Die Ansätze der Sozial​hilfe liegen unter denjenigen der Ergänzungsleistungen, Sozialhilfe setzt zudem voraus, dass eine Person ihr gesamtes Vermögen aufgebraucht hat. Mit einer solchen Regelung würde eine Person mit Heimaufenthalt schlechter gestellt als eine behinderte Person, die sich nicht in einem Heim aufhält. Die Kostenbeteiligung des Bundes muss einsetzen, sobald ein Anrecht auf Ergänzungsleistungen besteht. 

Die Regelung von Absatz 2, dass sich die Kantone an den Kosten von geschützten ausserkan​tonalen Werkstätten beteiligen müssen, wenn innerkantonal kein genügendes oder entsprechendes Angebot besteht, erachten wir als selbstverständlich. Hingegen können wir die in den Erläuterungen enthaltene Interpretation, dass Werkstätten mit Arbeitsverträ​gen nicht unter Art. 6 fallen, nicht teilen, denn gemäss Art. 3 gelten auch sie als Institutionen im Sinne dieses Gesetzes. Diese Kostenbeteiligung muss unabhängig davon gewährt wer​den, ob ein Arbeitsvertrag besteht. Sehr oft sind die Löhne in solchen Arbeitsverträgen tief und erfüllen nur eine symbolische Funktion. Der Abschluss von Arbeitsverträgen ist aber für die betroffenen Personen aus psychologischen Gründen oft gleichwohl sehr wichtig. Wir beantragen, Absatz 2 wie folgt anzupassen: „…anerkannten Institution nach Artikel 3 Absatz, 1, die ihren Bedürfnissen entspricht,….“

Art. 7 Kantonales Konzept

Wir unterstützen diese Forderung und erachten Sie als unabdingbar. Wichtig ist, dass die Begutachtung durch die Fachkommission sich nicht nur auf die formelle Erfüllung, sondern auch auf die Inhalte des Konzeptes erstreckt. Die betreffenden Konzepte sollten als Gesetze ausgestaltet werden. 

Übrige Bestimmungen (Art. 8 und 9)

Einverstanden. 

2.3  Ergänzungsleistungen zu AHV und IV

Artikel 9 Berechnung und Höhe der jährlichen Ergänzungsleistungen

Analog zu Art. 6 Abs. 1 ISEG sollte auch hier eine Bestimmung verankert werden, wonach ein Aufenthalt im Heim nicht aus Mitteln der Sozialhilfe finanziert wird.
Artikel 10  Anerkannte Ausgaben

Mit den Ansätzen sind wir einverstanden. In Abs. 2 ist für uns aber nicht einsichtig, warum der Betrag für persönlichen Ausgaben vom Kanton festgelegt werden soll: Für die Finan​zierung des allgemeinen Existenzbedarfes ist der Bund zuständig, den Kantonen obliegt die Finanzierung der Krankheits- und Behinderungskosten. Mit letzteren haben aber die per​sönlichen Ausgaben nichts zu tun. Wir beantragen, Artikel 10 Abs. 2b entsprechend abzu​ändern und für die Festlegung der Höhe der persönlichen Auslagen den Bund bzw. den Bundesrat verantwortlich zu erklären. 
Artikel 11 Anrechenbare Einnahmen

Abs. 1 Bst. c enthält die Regelung für den Vermögensverzehr. Dabei wird vorgesehen, dass für im Heimen wohnende Personen die Kantone von der generellen Regelung abwei​chen können. Diese Kompetenz wird zweifellos zu Ungleichbehandlungen führen, die noch dadurch verschärft werden dürften, dass auch keine Obergrenze des Vermögensver​zehrs festgelegt wird. Für viele Betroffene wird dies zu Verschlechterungen gegenüber heute füh​ren. Wir schlagen vor, die von den meisten Kantonen heute verwendete Regelung, wonach ein Fünftel des Vermögens​verzehrs als Einkommen gerechnet werden kann, als Basis​regelung zu übernehmen. Es soll den Kantonen aber offen bleiben, abweichend auch grosszügigere Regelungen zu treffen. 

Artikel 19 Anpassung der Leistungen

Hier sind wir der Ansicht, dass die Kann-Vorschrift nunmehr durch eine zwingende Vorschrift ersetzt wird. Da gem. Artikel 19 die Anpassung in „angemessener Weise“ erfolgt, verbleibt dem Bundesrat ein ausreichender sozialpolitischer Spielraum.

2.4. Weitere Änderungen im Bereich der Sozialen Sicherung

Zu den Änderungen in den Bereichen Prämienverbilligung der Krankenversicherung, Familienzulagen in der Landwirtschaft und Arbeitslosenversicherung haben wir keine Einwände bzw. Bemerkungen. 
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie unseren Ausführungen schenken. 

Freundliche Grüsse

Kaufmännischer Verband Schweiz

Alex Tschäppät

Prof. Dr. Edi Class

Präsident


Generalsekretär

� Z.B. in Form der Lösung, die 1982 beim BVG gewählt worden ist (Art. 1 BVG, Verpflichtung zur Revision). 


� bzw. werden Anreize gesetzt, andere Studienverläufe zu wählen. Längere Studienwege (Werkstudien) sind aus Sicht der Bildungsfinanzierung keineswegs immer günstiger als mit Stipendien finanzierte direkte Studienwege.
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